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Im Jahre 1822 wurden die Ortschaft?» Berndorf
und Wald, von Kopfing nach Natrernbach —und die Ort¬
schaft Dornet/ von Natternbach nach St. Egidy einge-
pfarrt. Auch wurden mit Zustimmung der Pfarrgemeinden/
die zur Betheilung der Pfarr-Armen nöthigen Betrage
auf die Grund-Häuser und Erwerbsteuer vertheilet, und die¬
se Maßregel zum Wohl der Armen-Versorgungsanstalt als
bleibend begnehmiget.

Im Bezirke des zur Pfarre gehörigen Dorfes Eck von 3
Häusern, ist derIungfe rnstein merkwürdig/ der Sage nach,
von drey Jungfrauen in Schürzen zusammengetragen. Un¬
weit davon ist die Bauernschanze oder der Schranken,
auf mehreren Karten fälschlich als Römerschanze erscheinend.
Die auf einer andern Karte als „Wolfstein" aufgeführte
Ruine war der Sage nach ein Schloß; bey Mannsgedenken
jedoch immer ohne Spur einer dagestandenen Mauer. (Ben.
Pillwein Hausruckkreis II. 334).

Expositur Neukirchen am Walde.

Wiewohl man bisher den Zeitpunct der Entstehung
dieses OrteS nicht angeben kann; so weiß man doch
aus einem Kaufbriefe der Grafen von Schaumburg an daS
Kloster Engelszell soviel, daß i. I. 1357 weder Kirche noch
Markt gestanden, indem das Dörflein Straß, welches
gleich Anfangs der hiesigen Filialkirche einverleibt, und erst
i. I. 1784 der Pfarre Waldkirchen einverleibt wurde, da¬
mahls noch zur Pfarre Natternbach gehörte. *) Erst i, I.

*) Dieses Dörflein Straß, ist das nähmlich« , welches i. I.
1809 zur Grundlinie der Landestrennung zwischen Oesterreich
und Bayern genommen wurde, und von dem bey Wald¬
kirchen die Rede war.
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